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Tag des offenen Denkmals
Wussten Sie, dass schon vor mehr als 1000 Jahren eine erste 
Kirche auf dem Kirchberg errichtet wurde, dass im Glockenstuhl 
der Kirche Kirchberg eine über 700 Jahre alte Glocke hängt und 
die Orgel in einer Orgelwerkstatt in Gießen gebaut worden ist?
Davon und über vieles mehr, möchte Ihnen unsere Kirchenfüh-
rerin, Frau Birgit Becherer, bei einer Kirchenführung am Tag des 
offenen Denkmals gerne berichten.
Wann: Sonntag, den 08.09.2024 um 16:00 Uhr.

Die Teilnahme an der Führung ist kostenfrei.
Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Einladung zur Sitzung des 
Ortsbeirates Salzböden

Am Donnerstag, dem 22. August 2024, findet um 20:00 Uhr 
im großen Saal des Dorfgemeinschaftshauses Salzböden eine 
Sitzung des Ortsbeirates Salzböden statt, wozu die Bevölkerung 
recht herzlich eingeladen ist.
Tagesordnng:
1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähig-

keit
2. Zu erledigende Punkte aus den letzten Ortsbeiratssitzungen
3. Antrag des Kulturrings Salzböden e.V.;

Finanzielle Mittel zur Renovierung der Dreschhalle
4. Mitteilungen
5. Anfragen

a) aus dem Ortsbeirat
b) aus der Bevölkerung

Harald Pusch
Ortsvorsteher

 Mitteilungen des Bürgermeisters

Offene Sprechstunden in der 
Kernstadt und den Stadtteilen zu den 

jeweiligen Ortsbeiratssitzungen
Meine nächste Sprechstunde unmittelbar vor einer Ortsbeirats-
sitzung findet am

Donnerstag, dem 22. August 2024, 19:00 Uhr,
im Dorfgemeinschaftshaus Salzböden

statt.
Ich freue mich auf anregende Gespräche mit Ihnen.

Jan-Erik Dort
Bürgermeister

Kontakte und Sprechzeiten 
der Stadtverwaltung

Stadtverwaltung Lollar, Holzmühler Weg 76, 35457 Lollar
Telefon:   06406 / 920 - 0
Fax:   06406 / 920 - 299
E-Mail:   rathaus@lollar.info
Internet:   www.lollar.de
Bürgermeister Jan-Erik Dort   06406 / 920 - 100
Montags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 15:30 

Uhr
Dienstags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Mittwochs: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 14:00 Uhr - 18:00 

Uhr
Donnerstags: GESCHLOSSEN
Freitags: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr

Ortsgericht Lollar
Ortsgerichtsvorsteher Herr Hartmut Bierau
Bornhöll 9a, 35457 Lollar
Telefon:   06406 / 906242 oder 06406 / 72153
E-Mail: bierau-lollar@t-online.de

Schiedsamt Lollar
Schiedsmann Werner Bastian
Telefon:   0177 / 3121583
E-Mail:   schiedsamt.lollar@gmail.com

Kindertagesstätten
Kita Abenteuerkiste, Lollar, Im Boden 8   06406 / 909778
Kita Kunterbunt, Lollar, Grüner Weg 10   06406 / 1646
Kita Kipalo, Lollar, Ostpreußenstraße 6   06406 / 72072
Kita Bunte Villa, Odenhausen,
Weiherstraße 21   06406/ 72992
Kita Quietschvergnügt, Ruttershausen,
Leipziger Straße 1   06406 / 72770
Flohkiste, Lollar, Gießener Straße 31a   06406 / 75073
Netzwerk Tagespflege   06408 / 501153

Stadt- und Schulmediothek
Clemens-Brentano-Europaschule
Ostendstraße 2, 35457 Lollar   06406 / 8300529

Ärztliche Notfallbereitschaft / Notrufe
Ärztliche Notfallbereitschaft   116 117
(Wochenende/Feiertage sowie Wochentage außerhalb der 
Sprechzeiten)
Zahnärztliche Notfallbereitschaft   01805 / 607011 oder www.
kzvh.de
Apotheken Notfallbereitschaft   0800 / 0022833 oder www.
apothekerkammer.de
Allgemeiner Notruf   110
Feuerwehr Notruf   112

Wasser- und Abwasserversorgung
für die Kernstadt sowie alle Stadtteile
Zweckverband Lollar-Staufenberg   06406 / 9134 - 0

Strom- und Gasversorgung
EAM
Strom- und Erdgasversorgung   0561 / 9330 - 9330
Netz und Einspeisung   0800 / 32 505 32
Entstörungsdienst:
Strom   0800 / 34 101 34
Erdgas   0800 / 34 202 34

Bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger
Armin Weiß, Ebsdorfergrund  06424 / 711 4000
Joachim Zahrt, Rabenau  06407 / 404 362

Forstangelegenheiten
Forstamt Wettenberg - HessenForst  0641 / 460 4600
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Mitteilung Friedhofsverwaltung
Ungepflegte Gräber

Es wurde vermehrt festgestellt, dass auf den Friedhöfen der Stadt 
Lollar einige Grabstätten - auch um das Grab herum - nicht in 
friedhofswürdiger Weise instandgehalten und gepflegt werden. 
Die Friedhofsverwaltung weist eindringlich darauf hin, dass 
die Nutzungsberechtigten bzw. die beauftragten Grabpfle-
genden die Grabstätte auch rund um das Grab unkrautfrei 
und sauber zu halten haben.
Auf § 35 der Friedhofsordnung wird hingewiesen.
Zur Unkrautbekämpfung dürfen keine Mittel verwendet werden, 
die eine Grundwasserverunreinigung verursachen könnten.
Weiterhin weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ungepflegte 
Grabstätten seitens der Friedhofsverwaltung zu Lasten der Nut-
zungsberechtigten abgeräumt und eingeebnet werden können.
Durch diese öffentliche Bekanntmachung werden die Nutzungs-
berechtigten bzw. Grabpflegenden der ungepflegten Grabstätten 
aufgefordert, die Grabstätten innerhalb von 4 Wochen, spätes-
tens bis zum 16.09.2024, in friedhofswürdige Weise instand zu 
setzen und zu unterhalten.
Sollte dieser Aufforderung nicht Folge geleistet werden, gilt nach 
Ablauf der oben genannten Frist das Nutzungsrecht als entzo-
gen. Die Grabstätten werden vom Friedhofspersonal abgeräumt, 
eingeebnet und eingesät. Die Kosten trägt der Nutzungsberech-
tigte der Grabstätte.

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Liebe Hundehalter, wir müssen reden!
...und zwar darüber, dass freilaufende Hunde eine ernstzu-
nehmende Gefahr sein können. Und darüber, warum „der tut 
nix“ häufig nicht stimmt.
In den letzten Jahren ist die Beliebtheit von Hunden als Begleiter 
und Familienmitglieder stark gestiegen. Doch während viele Hun-
debesitzer ihre Vierbeiner verantwortungsbewusst führen, gibt 
es zunehmend Fälle von freilaufenden Hunden, die potenzielle 
Gefahren für die öffentliche Sicherheit und das Wohlergehen 
anderer darstellen.
Das Phänomen freilaufender Hunde betrifft sowohl städtische 
Gebiete als auch ländliche Umgebungen und birgt diverse Ri-
siken:
1. Gefährdung von Fußgängern und anderen Tieren:
Freilaufende Hunde können Fußgänger belästigen, andere Tiere 
jagen oder gar verletzen. Dies stellt nicht nur eine Gefahr für die 
Gesundheit der Menschen dar, sondern bedroht auch die Tier-
welt und das ökologische Gleichgewicht.
2. Konflikte mit Wildtieren:
Insbesondere in natürlichen Lebensräumen wie Wäldern kann 
der Freilauf von Hunden zu Konflikten mit Wildtieren führen. Das 
Verhalten freilaufender Hunde kann das Wild stören, hetzen oder 
sogar zum Tod von Tieren führen.
3. Rechtliche Konsequenzen:
Gemäß geltender Gesetze sind Hundehalter dazu verpflichtet, 
ihre Hunde unter Kontrolle zu halten. Freilaufende Hunde, die 
andere Menschen belästigen oder Tiere gefährden, können 
rechtliche Konsequenzen für ihre Besitzer haben.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Hundebesitzer ihre 
Verantwortung wahrnehmen, ihre Tiere angemessen kontrollie-
ren und dafür sorgen, dass sie nicht frei herumlaufen und poten-
zielle Gefahren verursachen. Dies dient nicht nur dem Schutz der 
Allgemeinheit, sondern auch dem Wohl der Tiere selbst.
Die Stadt Lollar appelliert an alle Hundebesitzer, sich bewusst 
zu machen, welchen Einfluss freilaufende Hunde auf ihre Um-
gebung haben können. Die Einhaltung der geltenden Regeln 
und Vorschriften trägt dazu bei, Konflikte zu vermeiden und ein 
harmonisches Zusammenleben von Mensch und Tier zu fördern.

Der Magistrat
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Betrieb von Rasenmähern und anderen 
lärmerzeugenden Geräten im Freien

In der Gartensaison werden Rasenmäher und andere hilfreiche 
Geräte zur Verschönerung der Grundstücke eingesetzt.
Hierbei sind folgende Regelungen aus der derzeit geltenden 
Verordnung zur Einführung der Geräte und Maschinenlärm-
schutzverordnung, mit der die EU Richtlinie zur Angleichung von 
Rechtsvorschriften der EU Mitgliedsstaaten bei Lärmschutz von 
Geräten und Maschinen zu beachten.

Komm mit ins Team der Stadtverwaltung Lollar 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Mitarbeiter/in für den städtischen Bauhof 
(m/w/d)

in Vollzeit. Die Stelle ist zum nächstmöglichen Termin zu 
besetzten und ist mit Sachgrund zunächst befristet für die 
Dauer von 2 Jahren.
Für das Team von 18 Mitarbeitern unterschiedlicher Gewerke 
des städtischen Bauhofes suchen wir Unterstützung.
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
• Mitarbeit in der Pflege und Unterhaltung von Grünflä-

chen,
• Führen von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen,
• einfache handwerkliche Tätigkeiten,
• Unterstützung in der Unterhaltung von Straßen, Wegen 

und Plätzen,
• Mitarbeit in der Straßenreinigung/Stadtreinigung (z. B. 

Mülleimer leeren, kehren),
• Räum- und Streudienst (Winterdienst).
Fachliches und persönliches Anforderungsprofil:
• Abgeschlossene Ausbildung in einem handwerklichen 

Beruf, vorzugsweise als Gärtner/in, Straßenbauer/in 
oder Maurer/in oder einem vergleichbaren Handwerks-
beruf,

• Berufserfahrung im erlernten Beruf,
• vielseitiges handwerkliches Geschick,
• Fahrerlaubnis Klasse C1E,
• Fahrerlaubnis der Klasse CE ist wünschenswert,
• körperliche Belastbarkeit (z. B. schweres Heben),
• Bereitschaft zum Winterdienst auch außerhalb der re-

gelmäßigen Arbeitszeiten,
• Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Teamfähigkeit 

und Flexibilität.
Wir bieten:
• Ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgaben-

gebiet mit Aufstiegsmöglichkeiten,
• eine gut strukturierte Einarbeitung als Basis für eine ab-

wechslungsreiche Tätigkeit,
• eine kollegiale Zusammenarbeit in einem engagierten 

Team mit Wertschätzung,
• gute Chancen zur beruflichen und individuellen Weiter-

entwicklung sowie umfangreiche Fort- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten,

• eine gute Verkehrsanbindung und ausreichend Park-
möglichkeiten,

• Leitungen nach dem TVöD, wie 30 Tage Jahresurlaub, 
Jahressonderzahlung, Betriebliche Altersvorsorge 
(ZVK) und vermögenswirksame Leistungen (VL).

Die Eingruppierung erfolgt in die Entgeltgruppe 6 TVöD.
Die Besetzung der Vollzeitstelle in Teilzeit ist grundsätzlich 
möglich.
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen werden bei glei-
cher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Ehrenamtliches En-
gagement wird in Hessen gefördert. Soweit Sie ehrenamtlich 
tätig sind, wird gebeten, dies in den Bewerbungsunterlagen 
anzugeben; es kann im Rahmen von Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung positiv berücksichtigt werden. Die 
Bereitschaft zur Unterstützung der Tagesalarmbereitschaft 
der Freiwilligen Feuerwehr aktiv beizutragen wird begrüßt.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige 
Bewerbung bis zum 28.08.2024 an den

Magistrat der Stadt Lollar,
Holzmühler Weg 76,

35457 Lollar,
per E-Mail (bitte in 1 Datei zusammengefasst, max. 10 MB) 
an:

Bewerbung@lollar.info.
Ihre Unterlagen werden entsprechend dem Datenschutz 
nach der Aufbewahrungsfrist gelöscht bzw. vernichtet. Be-
werbungskosten können nicht erstattet werden.
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Grebe per E-
Mail unter jenny.grebe@lollar.info oder telefonisch unter der 
06406 920-114 gerne zur Verfügung.
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Die Veranstalter freuen sich auf Ihren Besuch!
Alle Informationen zu den Künstlern und möglichen Workshops 
und einen Online-Routenplaner finden Sie auf deren Website 
(www.ateliers-gleiberger-land.de)
Erleben Sie Kunst - hautnah und unverfälscht. Bis bald im Glei-
berger Land und Lahn-Lumdatal!

Der Magistrat der Stadt Lollar
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Spendenstopp 
in der Bunten Halle Lollar

Aus Platzgründen können wir leider aktuell keine Spenden 
in der Bunten Halle annehmen.
Ab Oktober haben Sie wieder die Möglichkeit montags und frei-
tags von 16:00 - 17:00 Uhr Spenden abzugeben.

Die Ehrenamtlichen der Bunten Halle

Bunte Halle Lollar 
von Ende Juli bis Ende August 

freitags geschlossen!
Die Bunte Halle ist am 16.08. und 23.08.2024 geschlossen!
Montags ist die Bunte Halle auch während der Sommerferien 
durchgehend geöffnet.
Bitte stellen Sie keine Spenden einfach vor der Tür ab.
Aktuelles erfahren Sie in den Lollarer Nachrichten, unter https://
buntehallelollar.de oder auf Facebook.

Die Ehrenamtlichen der Bunten Halle

„Eltern-Taxi“ – Ein Nachteil für 
die kindliche Entwicklung

Es ist ja nur gut gemeint, wenn Eltern ihre Kinder morgens mit dem 
Auto zur Grundschule bringen. Doch Mama oder Papa tun ihrem 
Nachwuchs damit keinen Gefallen.
Wegen des „Eltern-Taxis“ lernen die Kinder erst mit Verzögerung, sich 
sicher im Straßenverkehr zu bewegen. Besser ist es, die Kinder zu 
Fuß gehen zu lassen.
Darauf weist die Unfallkasse Hessen hin. Kinder, die an der frischen 
Luft zur Schule gehen, erleben nicht nur aktiv ihre Umwelt, sie lernen 
auch, selbst Verantwortung im Straßenverkehr zu übernehmen. Schritt 
für Schritt gehen sie so in Richtung Selbständigkeit.
„Es hat sich auch gezeigt“, sagt Unfallkassengeschäftsführer Bernd 
Fuhrländer, „dass Kinder besser in räumlichen Zusammenhängen 
denken können, wenn sie den Schulweg zu Fuß zurücklegen. In der 
Schule ist dies auf jeden Fall ein Vorteil.“
Apropos Schule: Wenn Kinder ihre Erlebnisse schon auf dem gemein-
samen Schulweg mit ihren Freunden austauschen können, sind sie 
eher bereit für den Unterrichtsstoff.
Sie lernen dadurch ruhiger und konzentrierter als Kinder, die ihre 
Schulfreunde erst in der Klasse treffen und sich erst einmal „ausquat-
schen“ wollen.

Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde
- Straßenverkehrsbehörde –

Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Besondere Beachtung 
bei Schulanfänger

Mit Beginn des neuen Schuljahres 
werden viele Schulanfänger 
erstmals zur Schule gehen und 
damit im Straßenverkehr zusätzli-
chen Gefahren ausgesetzt sein.
 Die Kraftfahrer werden gebeten, 
größte Vorsicht walten zu lassen 
und auf die schwächsten Verkehrs-
teilnehmer besondere Rücksicht zu 
nehmen.

 Der Magistrat der Stadt Lollar 
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

In § 7 - Betrieb in Wohngebieten - heißt es u. a.: „(1) In reinen, 
allgemeinen und besonderen Wohngebieten... dürfen im Freien
1. Geräte und Maschinen nach dem Anhang an Sonn- und Fei-
ertagen ganztägig sowie an Werktagen in der Zeit von 20:00 bis 
07:00 Uhr nicht betrieben werden,
2. Geräte und Maschinen nach dem Anhang Nr. 02, 24, 34 und 
35 an Werktagen auch in der Zeit von 07:00 bis 09:00 Uhr, von 
13:00 bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr nicht betrieben 
werden, es sei denn, dass für die Geräte und Maschinen das 
gemeinschaftliche Umweltzeichen nach den Artikeln 7 und 9 der 
Verordnung Nr. 1980/2000 des Europäischen Parlamentes und 
des Rates vom 17. Juli 2000 zur Revision des gemeinschaftlichen 
Systems zur Vergabe eines Unweltzeichens (Abl. EG Nr. L 237 
S. 1) vergeben worden ist und sie mit dem Umweltzeichen nach 
Artikel 8 der Verordnung Nr. 1980/2000/EG gekennzeichnet sind.“
Bezeichnungen aus dem Anhang:
Nr. 02 - Freischneider, Nr. 24 - Grastrimmer / Graskantenschnei-
der, Nr. 34 - Laubbläser und Nr. 35 - Laubsammler
Rasenmäher sind im Anhang mit der Nr. 32 gekennzeichnet und 
fallen demzufolge nicht unter Ziff. 2.
Geräte und Maschinen dürfen allerdings nur in Betrieb genom-
men werden, wenn bestimmte Schallleistungspegel eingehalten 
werden. Diese Angabe muss u. a. gut sichtbar, lesbar und dau-
erhaft haltbar angebracht sein. (Herstellerangaben)
Beim Rasenmähen in Wohngebieten sollte man jedoch im Sinne 
eines gutnachbarlichen Verhältnisses beachten, dass Wohnge-
biete auch der Erholung dienen und damit im Zusammenhang 
auch ein Bedarf an Ruhe besteht. Dies entspricht der Ortsüb-
lichkeit. Dazu gehört auch die Ruhe zur Mittagszeit (13:00 bis 
15:00 Uhr), die sich allein schon aus einer Altersstruktur oder aus 
verschiedenen Arbeitszeiten der Bewohner ergibt.
Es sollte also jeder einfach aus Rücksichtnahme prüfen, ob be-
stimmte laute Tätigkeiten nicht auch zu anderen üblichen Zeiten 
erledigt werden können.

Der Bürgermeister als Ordnungsbehörde
Jan-Erik Dort, Bürgermeister

Einladung zum Tag der offenen ARTeliers 
im Gleiberger Land und Umgebung 2024

Kunst hautnah erleben!
Am Samstag, den 24. August und Sonntag, den 25. August 
laden wir Sie herzlich ein, die kreative Vielfalt des Gleiberger 
Landes und der umliegenden Regionen zu entdecken! Jeweils 
von 14:00 bis 19:00 Uhr öffnen 17 erfahrene Künstlerinnen und 
Künstler ihre Ateliers und geben Ihnen Einblicke in ihre faszi-
nierenden Schaffensprozesse. Tauchen Sie ein in die Welt der 
Malerei, Bildhauerei, Fotografie, Enkaustik, Zeichnung und vieler 
weiterer Kunstformen.
Erleben Sie die Kunst hautnah und lassen Sie sich von der ein-
zigartigen Atmosphäre inspirieren. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
mit den Künstlern persönlich ins Gespräch zu kommen, ihre Wer-
ke aus nächster Nähe zu betrachten und mehr über ihre Techni-
ken und Inspirationen zu erfahren.
Die offenen Ateliers im Gleiberger Land und Umgebung finden 
dieses Jahr zum dritten Mal statt.
Die Bürgermeister der Städte und Gemeinden Biebertal (Bür-
germeisterin), Heuchelheim, Lollar, Staufenberg und Wettenberg 
haben die Schirmherrschaft über diese besondere Veranstaltung 
übernommen und freuen sich, gemeinsam mit den Künstlern, Sie 
an diesen Tagen willkommen zu heißen.
Ein besonderer Tipp: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Ateliers 
mit dem Fahrrad zu besuchen.
Genießen Sie dabei die wunderschöne Landschaft des Lahn-
Lumdatals und des Gleiberger Landes, während Sie von Atelier 
zu Atelier radeln. So wird Ihr Kunsterlebnis zu einem unvergess-
lichen Ausflug in die Natur!
Wie auch im letzten Jahr, vertreten Bernd Rosenbaum und Jan 
Schäfer die Stadt Lollar und laden Sie hiermit recht herzlich in 
das Atelier in Ruttershausen, Im Pfeilersgarten 2, ein.
Organisiert wird die Veranstaltung von Michael Ackermann und 
Reiner Packeiser, die mit viel Engagement und Leidenschaft die-
se kulturelle Bereicherung ermöglichen.
Seien Sie dabei und lassen Sie sich von der kreativen Energie 
mitreißen!
Nutzen Sie diese einzigartige Chance, Kunst in ihrer ganzen Viel-
falt zu erleben, neue Eindrücke zu sammeln und vielleicht sogar 
das eine oder andere Kunstwerk für Ihr Zuhause zu entdecken.
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Landkreis Gießen informiert

Schüler-BAföG:
Mit finanzieller Entlastung 

durch die Ausbildung
Landkreis Gießen nimmt Anträge zur Bearbeitung entgegen
Landkreis Gießen. Eine gute Ausbildung soll nicht von der fi-
nanziellen Unterstützung der Eltern abhängen - deshalb können 
neben Studierenden auch Schülerinnen und Schüler vom soge-
nannten Bundesausbildungsförderungsgesetz - besser bekannt 
als BAföG - profitieren.
Darauf weist die Ausbildungsförderung des Landkreises Gießen 
hin.
Zum neuen Schuljahr 2024/25 steigen die Sätze und mit ihnen 
der Kreis der anspruchsberechtigten jungen Menschen.
„Junge Erwachsene sollen die Ausbildung absolvieren können, 
die ihren persönlichen Neigungen entspricht. Dementsprechend 
darf der Besuch einer beruflichen oder weiterführenden Schule 
keine Sache des Geldes sein“, sagt Frank Ide, Sozialdezernent 
des Landkreises Gießen.
BAföG-Leistungen können Schülerinnen und Schüler ab Klasse 
zehn beziehen, die einen berufsqualifizierenden Abschluss oder 
einen weiterführenden Schulabschluss erreichen möchten. Ob 
tatsächlich ein Anspruch auf BAföG besteht, hängt zudem von 
weiteren persönlichen Faktoren wie dem Einkommen der Eltern 
ab.
Auch die Höhe der Förderung orientiert sich an der jeweiligen 
Lebenssituation sowie der gewählten Schulform.
Insgesamt steigen die Bedarfssätze im neuen Schuljahr aber 
um fünf Prozent.
Zudem wurde der Wohnkostenzuschlag erhöht und die Elternfrei-
beträge steigen um 5,25 Prozent, sodass mehr junge Menschen 
BAföG beziehen können.

 
Interessantes und Wissenswertes

August 2024

Jetzt Blut spenden 
und gemeinsam die Versorgung 

im Sommer sichern
Ausgehend von einer 5-Tage-Woche werden in Deutschland täg-
lich ca. 15.000 Blutspenden benötigt, um das Gesundheitssystem 
mit unverzichtbaren Blutpräparaten sicher versorgen zu können. 
Leere Liegen bei der Blutspende können zu einem Problem wer-
den! Aktuell zählt jede Blutspende!
Das DRK ruft zur Blutspende in den kommenden Tagen auf.

Nächster Termin:
Donnerstag, dem 22.08.2024
von 16:30 Uhr bis 20:00 Uhr

BÜRGERHAUS LOLLAR,
Holzmühler Weg 78

35457 Lollar
Jetzt Blutspendetermin online reservieren unter www.blut-
spende.de/termine
Bedingt durch das zunehmend sommerliche Wetter und die Fei-
ertags- und Brückentagslage ist in den vergangenen Wochen 
die Bereitschaft zur Blutspende in Deutschland bereits spürbar 
zurückgegangen.
Zu erwarten ist, dass durch die anstehenden Sommerferien die 
Spendenbereitschaft weiter sinkt.
Um auf diese enorme Herausforderung aufmerksam zu machen 
und neue Spenderinnen und Spender zu gewinnen, rufen die 
DRK-Blutspendedienste im Rahmen ihrer bundesweiten Kam-
pagne #missingtype - erst wenn’s fehlt, fällt‘s auf auch mit 
prominenter Unterstützung, u.a. mit Fußballnationalspieler Toni 
Kroos zur Blutspende auf. Besonders jetzt und in den nächsten 
Wochen zählt jede Blutspende, um einen Engpass in der Versor-
gung mit den teilweise nur wenige Tage haltbaren Blutpräparaten 
zu vermeiden.
Auch und besonders für Menschen, die erstmals eine Blutspende 
leisten möchten, sind die kommenden Wochen eine gute Gele-
genheit, sich solidarisch zu engagieren und eine Karriere als 
Lebensretter zu starten.
Blut spenden? So einfach läuft‘s:
1. Wunschtermin online reservieren und am Tag der Spende 

reichlich (alkoholfrei) trinken
2. Anmeldung vor Ort unter Vorlage des Personalausweises
3. Ausfüllen des medizinischen Fragebogens
4. Kurzes, ärztliches Gespräch und kleine Laborkontrolle
5. Die Blutspende: Abnahme von ca. 500ml Blut, dauert nur 5 

bis 10 Minuten
6. Ruhepause und leckere Snacks im Anschluss an die Spende
Alle Termine und weitere Informationen unter www.blutspende.
de oder unter 0800 11 949 11.
Bildmaterialien zur Kampagne stehen unter www.missingtype.
de/partner zur Verfügung.
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verschiedenste Weise herausragend engagiert und sportlich 
sehr erfolgreich ist - allein oder als Mannschaft. Sport hat einen 
hohen gesellschaftlichen Stellenwert, für den auch die Sportpla-
kette steht. Deshalb bitten wir um Vorschläge aus den eigenen 
Reihen.“
Bis einschließlich Freitag, 23. August 2024, nimmt der Landkreis 
Gießen Vorschläge per E-Mail an sport@lkgi.de entgegen. Aus 
ihnen muss die jeweilige Leistung bzw. Tätigkeit der/des Vorge-
schlagenen hervorgehen.
Eine Stellungnahme des Sportvereins/Verbands sowie bei ehren-
amtlich Tätigen der Gemeinde, in der die Person ihren Wohnsitz 
hat, sind beizufügen.
Das entsprechende Formblatt sowie den Erlass über die Verlei-
hung der Sportplakette mit allen wichtigen Informationen gibt es 
im Internet auf https://familie.hessen.de unter dem Menüpunkt 
Sport - Ehrenamt im Sport - Sportplakette des Landes Hessen.

Landkreis und Stadt Gießen auf 
der Suche nach Pflegeeltern

Infoveranstaltung für Interessierte 
am 3. September

Landkreis Gießen. Nach wie vor gestaltet sich die Suche nach 
geeigneten Pflegeeltern auch in Stadt und Landkreis Gießen 
als schwierig. Dennoch ist es für die Jugendämter ein großes 
Anliegen, Kinder und Jugendliche, die nicht mehr bei ihren Eltern 
leben können, gut unterzubringen.
Deshalb laden Stadt und Landkreis Interessierte für Dienstag, 3. 
September 2024, ab 20 Uhr gemeinsam zu einem Infoabend in 
die Räume der Volkshochschule Gießen (Fröbelstraße 65) ein.
„Es gibt viele Gründe, warum Eltern die Erziehung ihrer Nach-
kommen nicht mehr wahrnehmen können. Für deren Kinder sind 
Pflegefamilien oft die einzige Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Wir freuen uns über alle Interessierten, die diese wichtige Auf-
gabe wahrnehmen und dazu beitragen möchten, Kinder und 
Jugendliche in ihrer weiteren Entwicklung zu fördern“, sagt So-
zialdezernent Frank Ide.
Paare, Familien, familienähnliche Lebensgemeinschaften und 
Alleinstehende - sie alle kommen für die verantwortungsvolle 
Aufgabe in Frage, insofern sie belastbar sind und sich in stabilen 
Lebensverhältnissen befinden.
Vor allem sollten sie bereit sein, diesen Schritt zu gehen und 
damit einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten. Fach-
kräfte der Jugendämter begleiten und unterstützen Pflegeeltern 
und stehen bei allen Fragen mit Rat und Hilfe zur Verfügung.
Fachkräfte der Pflegekinderdienste von Landkreis und Stadt 
Gießen erklären im Rahmen des Infoabends alles Wissenswer-
te über die verschiedenen Pflegeformen, Voraussetzungen und 
Anforderungen.
Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenfrei, eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich.
Weitere Auskünfte vorab erteilen die Ansprechpartnerinnen der 
Pflegekinderdienste.
Diese sind für den Landkreis Liane Becker, Telefon 0641 9390-
9204, E-Mail: Liane.Becker@lkgi.de und für die Stadt Gießen 
Petra Sommer, Telefon 0641 306-2370,
E-Mail: Petra.Sommer@giessen.de.

Die entsprechenden Anträge finden Interessierte sowohl auf 
www.lkgi.de unter dem Menüpunkt Dienstleistungen - Soziales - 
Finanzielle Hilfen für Kinder und Jugendliche (BAföG - Landkreis 
Gießen (lkgi.de)) sowie direkt auf der Internetseite www.bafög.de.
Auch digitale Anträge sind unter www.bafoeg-digital.de möglich.
Dort werden die Angaben direkt bei der Eingabe vorgeprüft, 
erforderliche Unterlagen können beigefügt oder nachgereicht 
werden.
Wer die kostenlose BAföG Digital-App nutzt, kann zudem vom 
Handy oder Tablet Unterlagen zum bestehenden Antrag an das 
zuständige Amt übermitteln sowie Dokumente per Foto oder Up-
load aus bestehenden Dateien hochladen.
Weitere Fragen beantwortet der Fachdienst Soziales und Seni-
oren des Landkreises Gießen unter 0641 9390-9647 sowie per 
E-Mail an landkreis-giessen@bafoeg-hessen.de.

Wer soll mit der Sportplakette  
es Landes Hessen ausgezeichnet 

werden?
Vorschläge können 

bis zum 23. August eingereicht 
werden

Landkreis Gießen. Erstklassige Leistungen im Sport, großes En-
gagement als Trainerin oder Trainer, stille Größe im Hintergrund 
eines Sportvereins - das Land Hessen würdigt herausragenden 
Einsatz für den Sport jährlich mit seiner Sportplakette. Doch wer 
soll die höchste Auszeichnung im Sport bekommen? Der Land-
kreis Gießen und der Sportkreis rufen nun gemeinsam dazu auf, 
Vorschläge einzureichen.
Mit der Sportplakette werden jedes Jahr bis zu zehn Sportlerin-
nen und Sportler oder Mannschaften ausgezeichnet, die nach 
nationalen und internationalen Maßstäben sportliche Höchst-
leistungen erzielt haben.
Zudem können bis zu fünf Trainerinnen und Trainer und weitere 
fünf Personen gewürdigt werden, die sich durch ihre herausra-
genden Erfolge bzw. ihre ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen 
und Verbänden insbesondere um den Jugend- oder Breitensport 
besonders verdient gemacht haben.
Sportdezernent Christopher Lipp freut sich auf die Einreichung 
vieler Vorschläge, die der Landkreis Gießen anschließend weiter 
an das Land Hessen meldet: „Die Sportplakette ist ein schönes 
Zeichen der Würdigung von sportlichen Höchstleistungen und 
herausragendem ehrenamtlichen Engagement. Wir rufen alle 
Sportvereine im Landkreis Gießen auf, uns Personen zu benen-
nen, die in besonderer Weise den Sport und das Vereinsleben 
bereichern.
Aus den eingereichten Vorschlägen wird das Sportministerium 
eine Auswahl treffen - wir hoffen, dass sich viele Engagierte aus 
unserem Landkreis über die Auszeichnung freuen können, die 
durch ihre sportliche Haltung und ihr ehrenamtliches Engage-
ment ein Vorbild für andere sind.“
Das hofft auch Prof. Dr. Heinz Zielinski, Vorsitzender des Sport-
kreises Gießen: „In unseren knapp 400 Vereinen verzeichnen 
wir rund 110.000 Mitglieder, von denen sich eine Vielzahl auf 
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LOKALE INFORMATIONEN.
AM LAUFENDEN BAND.

www.wittich.de

Über 5 Millionen Exemplare 
pro Woche an 3 Druckerei-
Standorten in ...

04916 Herzberg 
(Brandenburg)
An den Steinenden 10

36358 Herbstein 
(Hessen)
Industriestraße 9 – 11

54343 Föhren
(Rheinland-Pfalz)
Europa-Allee 2

Mit uns erreichen 
Sie Menschen.
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